
Betriebssatzung 
fur den Stadtischen Liegenschaftsbetrieb 

VOM 	  

Aufgrund des § 4 Abs. 1 und des § 106 Abs. 1 der Gemeindeordnung fur Schleswig-Holstein 
vom 23. Juli 1996 (GVOBI S.-H. S. 529) in Verbindung mit § 6 der Eigenbetriebsverordnung 
für das Land Schleswig-Holstein vom 29. Dezember 1986 (GVOBI S.H. S. 11) wird nach 
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 	folgende Betriebssatzung 
erlassen: 

§1 
Name des Eigenbetriebes 

Der Eigenbetrieb fUhrt die Bezeichnung „Stadtischer Liegenschaftsbetrieb Wyk auf Fohr" 

§2 
Gegenstand des Eigenbetriebes 

Der Liegenschaftsbetrieb ist em n Eigenbetrieb der Stadt Wyk auf Fohr. 

Gegenstand des Eigenbetriebes 1st: 

• die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften des Touristik- und 
Freizeitbetriebes der Stadt Wyk auf F6hr sowie der bebauten Liegenschaften der 
Stadt Wyk auf Fohr. 

• die ErfUllung der mit einem Kurbetrieb verbundenen Aufgaben, insbesondere die 
Verwaltung des Touristik- und Freizeitbetriebes. Er 1st berechtigt, sich hierfur Dritter 
zu bedienen. 

• die Bewirtschaftung der im kommunalen Eigentum befindlichen Wohnungen und 
GrundstOcke, die der Wohnungswirtschaft zugeordnet sind, insbesondere der soziale 
Mietwohnungsbau. 

§3 
Stammkapital 

Das Stammkapital des Eigenbetriebes betragt 766.938,00 Euro. 

§4 
Werkleitung 

Zur Leitung des Eigenbetriebes wird ein/e Werkleiter/in sowie ein/e stellvertretende/r 
Werkleiter/in bestellt. 

Dienstvorgesetzte/r des/der Werkleiters oder der Werkleiterin ist der/die BOrgermeister/in. 

§5 
Aufgaben der Werkleitung 

Die Werkleitung leitet den Eigenbetrieb selbstandig und entscheidet in alien Angelegenheiten 
des Eigenbetriebes, soweit diese nicht durch die Gemeindeordnung, die 
Eigenbetriebsverordnung oder diese Betriebssatzung anderen Stellen vorbehalten sind; sie 



ist fill-  die wirtschaftliche FOhrung des Eigenbetriebes verantwortlich. Weiterhin vollzieht die 
Werkleitung die BeschlOsse der Stadtvertretung, des/der Burgermeister/s/in und des 
Finanzausschusses in Angelegenheiten des Eigenbetriebes. 

Die laufende BetriebsfOhrung obliegt der Werkleitung. Dazu gehoren u.a. alle regelmallig 
wiederkehrenden MafInahmen, die zur Durchfuhrung der Aufgaben, zur Aufrechterhaltung 
des Betriebes, zur elberwachung und Instandhaltung der Anlagen und zum Einsatz des 
Personals notwendig sind. 

Der Eigenbetrieb ist nach wirtschaftlichen und kaufmannischen Grundsatzen zu fOhren. Die 
Werkleitung kann selbstandig Auftrage bis zu einem Betrag von 20.000,00 € erteilen, 
zusammen mit dem Burgermeister durfen 40.000,00 € nicht Oberschritten werden. 

Diese Obertragenen Entscheidungen sind dem Finanzausschuss in der auf die jeweilige 
Entscheidung folgenden Sitzung bekannt zu geben. 

Die Werkleitung hat den/die BOrgermeister/in und den Finanzausschuss laufend Ober alle 
wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes zu unterrichten und auf Verlangen jede 
Auskunft zu erteilen. Die Unterrichtungspflicht besteht fOr alle Angelegenheiten von grOgerer 
Tragweite, wie sie beispielsweise bei unvorhergesehenen Ereignissen, die em n Abweichen 
von bisherigen Planungen und Vorstellungen bedingen oder bei Bekanntwerden besonderer 
Angelegenheiten, die den Eigenbetrieb berCihren, auftreten kOnnen. 

Die Werkleitung hat dem/der BOrgermeister/in und dem Finanzausschuss rechtzeitig den 
Entwurf des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses und die Zwischenberichte zuzuleiten; 
sie hat ihnen ferner alle MafInahmen mitzuteilen, die sich auf die Finanzwirtschaft der Stadt 
auswirken. 

In Fallen, die keinen Aufschub dulden und fOr die die Stadtvertretung zustandig ist, hat die 
Werkleitung die Entscheidung des/der Burgermeister/s/in einzuholen. 

§6 
Vertretung des Eigenbetriebes 

Die Werkleitung vertritt die Stadt in den Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die ihrer 
Entscheidung unterliegen. Sie hat ihre/n Stellvertreter/in Ober alle wichtigen 
Angelegenheiten zu informieren. 

Die Werkleitung ist ermachtigt, andere Betriebsangehbrige mit ihrer Vertretung zu 
beauftragen, soweit es sich urn regelmarlig wiederkehrende Geschafte der laufenden 
BetriebsfOhrung handelt. 

Die Werkleitung unterzeichnet unter dem Namen des Eigenbetriebes ohne Angabe eines 
Vertretungsverhaltnisses, wenn die Angelegenheiten ihrer eigenen Entscheidung 
unterliegen. Alle Obrigen Zeichnungsberechtigten unterzeichnen „im Auftrage". 

Erklarungen des Eigenbetriebes, durch die die Stadt verpflichtet werden soil und die in die 
Zustandigkeit der Werkleitung fallen, bedurfen der Schriftform. Fallt die Aufgabe der 
Erklarung nicht in die Zustandigkeit der Werkleitung, ist nach § 64 GO zu verfahren. 



§7 
Finanzausschuss 

Die Stadtvertretung wahlt far den Eigenbetrieb einen Werkausschuss; dieser fUhrt die 
Bezeichnung „Finanzausschuss". Seine Aufgaben und seine Zusammensetzung werden 
durch die Hauptsatzung bestimmt. 

§8 
Aufgaben des/der Burgermeister/s/in 

Der/die Burgermeister/in beschlieRt in Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die ihm/ihr 
nach der Hauptsatzung und der Eigenbetriebsverordnung zugewiesen sind. 

§9 
Aufgaben der Stadtvertretung 

Die Stadtvertretung beschlieRt Ober arle Angelegenheiten des Eigenbetriebes, fur die sie 
gemarl § 28 GO und § 5 Eigenbetriebsverordnung zustandig ist oder gernall § 27 Abs. 1 GO 
die Entscheidung im Einzelfalle an sich gezogen hat. 

§10 
Personalwirtschaft 

Der/die Werkteiter/in wird durch Beschluss der Stadtvertretung eingestellt, eingruppiert und 
entlassen. Das Obrige Personal wird von der Werkieitung eingesterit, eingruppiert und 
entlassen. Dabei sind die Hauptsatzung der Stadt Wyk auf Fohr und die StellenObersicht des 
Wirtschaftsplanes zu beachten. 

§11 
Inkrafttreten 

Diese Betriebssatzung tritt am  	in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung fur den Liegenschaftsbetrieb der Stadt Wyk auf Fohr in 
der Fassung vom 01.01.2008 aufler Kraft. 

Wyk auf Fohr, den 	...... 

Stadt Wyk auf Rihr 
- Der BOrgermeister- 
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